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V

Vorwort

Die Frage der Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung sorgt in der Bundesrepublik Deutschland schon seit Jahrzehnten für 
gesellschaftliche Kontroversen. Gerade in der jüngeren Vergangenheit haben sich mit Ver-
abschiedung des Standortauswahlgesetzes im Jahre 2013 neue Entwicklungen ergeben, 
die nicht nur Auswirkungen auf die Endlagerung haben, sondern im besonderen Maße 
auch die Zwischenlagerung betreffen.

Der vorliegende Band geht aus der Arbeit der Forschungsplattform ENTRIA – Entsor-
gungsoptionen für radioaktive Reststoffe: Interdisziplinäre Analysen und Entwicklung von 
Bewertungsgrundlagen hervor. Im Rahmen dieses vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Verbundprojektes werden seit Anfang des Jahres 2013 Optio-
nen zur Entsorgung hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Reststoffe untersucht. Ein 
wichtiges und besonderes Merkmal von ENTRIA ist, dass die Frage der Entsorgung nicht 
nur disziplinär, sondern vor allem auch interdisziplinär aus gleichberechtigter Sicht der 
beteiligten Natur-, Ingenieur-, Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaftler bearbeitet wird.

Ein Ergebnis dieser interdisziplinären Kooperationen ist der vorliegende Band, in dem 
die vielfältigen Herausforderungen infolge der sich heute abzeichnenden verlängerten 
Zwischenlagerungsdauer aus der Sicht verschiedener Disziplinen aber auch Akteure the-
matisiert werden.

Wir möchten an dieser Stelle Herrn Dr. Fröhlich von Springer Vieweg für seine Unter-
stützung und die Möglichkeit zur Veröffentlichung des Manuskriptes danken. Besonderer 
Dank geht auch an die Lektoren und unsere studentischen Hilfskräfte für ihren Einsatz bei 
der Erstellung des Bandes. Nicht zuletzt danken wir auch Herrn apl. Prof. Dr. Smeddinck 
und Herrn Prof. Dr.-Ing. Budelmann. Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen ermöglichten 
es uns, dieses Buchprojekt eigenständig zu gestalten, zu organisieren und umzusetzen.

Braunschweig im Juni 2017
Franziska Semper, Manuel Reichardt und Dennis Köhnke
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1Zwischenlagerung hoch radioaktiver, 
Wärme entwickelnder Abfälle 
in Deutschland – ein Überblick

Manuel Reichardt, Franziska Semper und Dennis Köhnke

Gemäß § 7a Abs. 1a des Atomgesetzes (AtG)1 gehen spätestens im Jahr 2022 die letzten 
noch in Betrieb befindlichen kommerziellen Kernreaktoren, entweder nach Erreichen der 
anlagenspezifisch festgelegten Elektrizitätsmenge oder nach Ablauf der für die Anlage 
jeweils verbleibenden Restbetriebszeit, vom Netz. In der Bundesrepublik Deutschland 
geht die kommerzielle Erzeugung von elektrischer Energie in Kernkraftwerken damit 
nach rund sechs Jahrzehnten zu Ende. Neben dem Rückbau dieser kerntechnischen Anla-
gen ist insbesondere die Lagerung bzw. Entsorgung der hoch radioaktiven, Wärme ent-
wickelnden Abfälle eine Aufgabe, die noch weit über das Jahr 2022 hinausreichen wird.

Zurzeit werden die bestrahlten Brennelemente und zurückgeführten verglasten Abfälle 
aus der Wiederaufarbeitung in für 40 Jahre genehmigten Oberflächenanlagen zwischenge-
lagert. Dort warten sie auf weitere Entsorgungsschritte, deren Ziel in Deutschland aktuell 
die Verbringung in ein Endlager ist. Es zeichnet sich bereits heute ab, dass die derzeit 
gültigen Aufbewahrungsgenehmigungen erloschen sein werden, bevor ein betriebsbe-

1 Vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Januar 
2017 (BGBl. I S. 114).
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reites Endlager für diese Abfallarten zur Verfügung steht. Aus dieser Situation ergeben 
sich zahlreiche, zum Teil unerwartete Herausforderungen auf technischer, gesellschaftli-
cher und juristischer Ebene, von denen im vorliegenden Band einige wesentliche Aspekte 
benannt, eingeordnet und diskutiert werden.

Diese Einführung gibt einen Überblick über die Historie und die in Deutschland in 
Betrieb befindlichen Anlagen zur Zwischenlagerung, deren Gestalt und Eigenschaften 
sich jeweils aus den zum Zeitpunkt der Konzeptionierung und Errichtung geltenden Rand-
bedingungen ableiten lassen.

1.1  Ein Blick in die Geschichte

Schon seit den 1960er-Jahren wird in der Bundesrepublik Deutschland das Ziel verfolgt, 
die radioaktiven Abfälle in tiefen geologischen Formationen endzulagern. Man erhoffte 
sich damals jedoch, durch die Wiederaufarbeitung2 einen ressourcenschonenden Brenn-
stoffkreislauf einrichten zu können, in dem lediglich die nicht (mehr) verwendbaren 
hoch radioaktiven Abfälle nach deren Abtrennung der Endlagerung zugeführt werden 
müssten. [BfS 2008]

Gesetzlich verankert wurde diese Entsorgungsstrategie in der 4. Novelle3 des AtG im 
Jahre 1976. In dieser wurde der Wiederaufarbeitung der Vorrang gegenüber anderen Ent-
sorgungsmöglichkeiten eingeräumt. Zur Umsetzung dieses Plans sollte in Gorleben das soge-
nannte Nukleare Entsorgungszentrum mit einer Wiederaufarbeitungsanlage und einem 
Endlager entstehen, was zu diesem Zeitpunkt bereits zu heftigen Protesten führte. Die 
Pläne für die Errichtung einer Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben wurden unter dem 
Eindruck dieser Proteste jedoch bereits 1979 verworfen. Der Beschluss der Regierungs-
chefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke aus demselben Jahr4 
bekräftigte in der Folge zwar die Absicht, der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennele-
mente weiterhin Priorität einzuräumen – allerdings sollten auch erstmals davon abwei-
chende Entsorgungswege wie die direkte Endlagerung abgebrannter Brennelemente ohne 
Wiederaufarbeitung sicherheitstechnisch bewertet werden. Man erkannte darüber hinaus 
den Bedarf an Zwischenlagerkapazitäten, woraufhin die zentralen Zwischenlager in Gor-
leben und Ahaus (Fertigstellung 1984 [BfE 2017d] und 1990 [BfE 2017e]) errichtet wur-
den. [BfS 2008, BMWi 2008]

2 „Kombination physikalischer und chemischer Trennverfahren, durch welche die Stoffe Uran und 
Plutonium (in Form chemischer Verbindungen) aus verbrauchten Brennelementen zurückgewonnen 
und die hochradioaktiven Abfälle abgetrennt werden“ [BfE 2017b].
3 Vom 30. August 1976 (BGBl. I S. 2573).
4 In der Fassung der Bekanntmachung der Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke 
vom 19. März 1980 (BAnz 1980, Nr. 58), Anhang II.
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Mit der 7. Novelle5 des AtG 1994 entfiel schließlich das Gebot der Wiederaufarbeitung. 
Der Gesetzgeber räumte den Betreibern nun die Möglichkeit ein, zwischen der Wiederauf-
arbeitung und der direkten Endlagerung der abgebrannten Brennelemente zu wählen. 
Ebenfalls im Jahr 1994 begann die Errichtung des zentralen Zwischenlagers in Lubmin 
zur Aufnahme der radioaktiven Abfälle aus dem Rückbau der Kernkraftwerke Greifswald 
und Rheinsberg, wobei Halle 8 als bundesweit drittes zentrales Zwischenlager für die 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen vorgesehen wurde [BfE 2017f, EWN 2017].

Mit dem Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen 
Erzeugung von Elektrizität6 im April 2002 wurde schließlich der Ausstieg aus der Kern-
energie gesetzlich verankert. Im selben Zuge wurde die Abgabe bestrahlter Brennele-
mente an Wiederaufarbeitungsanlagen ab Mitte 2005 verboten, wodurch die Transporte 
bestrahlter Brennelemente in die Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague (F) oder Sel-
lafield (UK) entfielen. Darüber hinaus wurden die Betreiber der Kernkraftwerke dazu 
verpflichtet, anlagenbezogene standortnahe bzw. dezentrale Zwischenlager zu errichten.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Energiekonzeptes zur Stärkung erneuer-
barer Energien wurde im Oktober 2010 mit der 11. Novelle7 des AtG die Laufzeit der zu 
diesem Zeitpunkt noch in Betrieb befindlichen 17 Kernreaktoren um durchschnittlich 12 
Jahre verlängert.8 Bereits im März des darauffolgenden Jahres führte ein schweres Erd-
beben vor der japanischen Ostküste und der dadurch ausgelöste Tsunami am Kernkraft-
werksstandort Fukushima Daiichi zum seit der Katastrophe von Tschernobyl schwersten 
Reaktorunfall [GRS 2016]. In Deutschland wurden nur wenige Tage später die sieben 
ältesten Kernreaktoren und das Kernkraftwerk Krümmel im Zuge des von der deutschen 
Bundesregierung verhängten Atommoratoriums zunächst für drei Monate abgeschaltet, 
bevor der Bundestag im Juni 2011 schließlich die 13. Novelle des AtG9 und damit deren 
endgültige Abschaltung beschloss. Durch diese Änderung des AtG wurde zudem die 
eingangs bereits erwähnte schrittweise Abschaltung der verbliebenen neun Kernreakto-
ren rechtskräftig. [BMUB 2016]

Der Rückblick zeigt, dass die Atompolitik in den vergangenen Jahrzehnten erheblichen 
Richtungsänderungen unterlag, die auch durch die mit der Kernenergie verbundenen gesell-
schaftlichen Konflikte begründet waren. Insbesondere die Entscheidungen der jüngeren 
Vergangenheit haben weitreichende Auswirkungen auf die Entsorgung bestrahlter Kern-
brennstoffe. Während die heute geltenden Randbedingungen für den Ausstieg aus der 
Kernenergie nun seit 2011 im AtG gesetzlich verankert und zeitlich klar definiert sind, hat 
sich die Situation für die Entsorgung der hoch radioaktiven, Wärme entwickelnden Abfälle 
zuletzt noch einmal stark verändert.

5 BGBl. I S. 1622.
6 BGBl. I S. 1351.
7 Vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1814).
8 Siehe hierzu BT.-Drs. 17/3051.
9 Vom 31. Juli 2011 (BGBl. I S. 1704).
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1.2  Die Situation heute

Im Jahr 2013 trat das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für 
Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz, StandAG)10 in Kraft 
und begründete damit den Neustart der Standortsuche in Deutschland. Wesentlicher 
Bestandteil des Gesetzes war zur Vorbereitung des Standortauswahlverfahrens nach § 3 die 
Bildung einer Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe, die Mitte 2016 ihren 
Abschlussbericht11 mit umfassenden Handlungsempfehlungen für Bundestag und Bundes-
rat vorlegte.

In diesem Abschlussbericht nimmt die Kommission auch Stellung zum Zeitbedarf der 
weiteren Entsorgungsschritte, die neben der Standortauswahl (vereinfacht) das Geneh-
migungsverfahren, die bergtechnische Erschließung sowie den Einlagerungsbetrieb und 
den Verschluss des Bergwerks umfassen.

Entsprechend § 1 Abs. 5 StandAG12 soll die Standortauswahl im Jahr 2031 abgeschlos-
sen sein. Der Gesetzgeber stellte in der Gesetzesbegründung zu § 1 StandAG klar, dass 
sich zwar alle Beteiligten an den zeitlichen Vorgaben zu orientieren haben, aber wenn 
sachliche Gründe dies rechtfertigen, die Zielvorgabe auch überschritten werden darf.13 Im 
Nationalen Entsorgungsprogramm [NaPro 2015] wurde festgelegt, dass ein Endlager um 
das Jahr 2050 in Betrieb gehen soll. Nach den Schilderungen im Kommissionsbericht14 
wäre unter diesen Bedingungen nach einem etwa 20 bis 30 Jahre dauernden Einlagerungs-
betrieb der Zustand des vollständigen Verschlusses des Endlagerbergwerks bis Ende des 
Jahrhunderts vorstellbar. Allerdings berücksichtige dieses Szenario keine Rücksprünge 
oder unvorhergesehene Verzögerungen. Unter dem Ansatz plausibler Zeitbedarfe könnte 
der Einlagerungsbeginn in einem realistischeren Szenario demnach erst nach 2100 und der 
Verschluss erst deutlich später im nächsten Jahrhundert erfolgen.

Unabhängig davon, in welchem Bereich der tatsächliche Zeitbedarf für die Zwischen-
lagerung letztlich liegen wird, ergibt sich aus heutiger Sicht eine zeitliche Lücke zwischen 
dem Erlöschen der geltenden Aufbewahrungsgenehmigungen und dem Zeitpunkt, ab dem 
die Zwischenlager jeweils vollständig geräumt sein werden. Wie aus Abb. 1.1 hervorgeht, 
wird schon Ende des Jahres 2034 die Aufbewahrungsgenehmigung für das Transportbe-
hälterlager Gorleben erlöschen. Das Ende der jeweils geltenden Genehmigungen für die 
beiden weiteren zentralen Zwischenlager Ahaus und Lubmin wird im Jahr 2036 bzw. 2039 
folgen. Die zwölf dezentralen Zwischenlager werden nach heutigem Stand zwischen den 
Jahren 2042 und 2047 ihre Genehmigung verlieren.

10 Vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2553), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 27. Januar 
2017 (BGBl. I S. 114).
11 BT-Drs. 18/9100.
12 BT-Drs. 18/11398.
13 BT-Drs. 18/11398, S. 47.
14 BT-Drs. 18/9100, S. 210 ff.
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1.3  Zwischenlagersysteme in Deutschland

In Deutschland wird – von der Abklinglagerung in reaktornahen Wasserbecken und dem 
Zwischenlager in Obrigheim15 einmal abgesehen – in der Regel das Konzept der trockenen 
Zwischenlagerung verfolgt. Die hoch radioaktiven Abfälle aus der kommerziellen Strom-
erzeugung werden in dickwandigen, metallischen Transport- und Lagerbehältern (TLB) – 
sogenannten dual-purpose casks – aufbewahrt. Diese sind an den drei zentralen sowie elf 
von zwölf dezentralen Zwischenlagerstandorten in Stahlbetonhallen aufgestellt. Im dezen-
tralen Zwischenlager Neckarwestheim befinden sich die Behälter in zwei oberflächenna-
hen Tunnelröhren.

15 Derzeit (Stand März 2017) befinden sich noch bestrahlte Brennelemente in einem externen Nass-
lager im Standort-Zwischenlager Obrigheim [BfE 2017c].

Abb. 1.1 Übersicht über die Standorte für die trockene Zwischenlagerung hoch radioaktiver, 
Wärme entwickelnder Abfälle aus der kommerziellen Stromerzeugung (Informationen von der 
Webseite des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE), Stand März 2017)

1 Zwischenlagerung hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Abfälle …
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Die drei zentralen Zwischenlager unterscheiden sich hinsichtlich der eingelagerten 
Abfallarten und -mengen, sodass verschiedene Behälterbauarten zum Einsatz kommen. 
Die für die hoch radioaktiven Abfälle verwendeten TLB entstammen hauptsächlich der 
CASTOR®-Baureihe.16

In der Halle des Transportbehälterlagers (TBL) Gorleben werden ausschließlich TLB 
aufbewahrt, die vorwiegend mit verglasten, hoch radioaktiven Abfällen aus der Wieder-
aufarbeitung im französischen La Hague beladen sind. Das TBL befindet sich auf einem 
Gelände mit der Pilotkonditionierungsanlage (PKA) und dem Abfalllager Gorleben für 
radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. [BfE 2017d, NMU 2017]

Das Zwischenlager in Ahaus ähnelt in seinen Abmessungen zwar dem TBL Gorleben, 
verfügt aber über zwei Lagerbereiche, die durch einen mittig liegenden Empfangsbereich 
getrennt sind. Während im westlichen Lagerbereich I sonstige radioaktive Stoffe nach § 7 
der Strahlenschutzverordnung (StrSchV)17 nach derzeit geltender Genehmigung für maxi-
mal 10 Jahre zwischengelagert werden, befinden sich im östlichen Lagerbereich II mit 
Wärme entwickelnden Abfällen beladene TLB [BfE 2017e, GNS 2015].

Wie das Zwischenlager in Ahaus verfügt auch das Zwischenlager Nord bei Lubmin 
über voneinander abgetrennte Lagerbereiche, weil es auch für die Aufnahme von Abfällen 
aus dem Rückbau der kerntechnischen Anlagen in Greifswald sowie Rheinsberg vorgese-
hen ist. Die acht voneinander abgetrennten Lagerbereiche sind Bestandteil eines großen 
Hallenkomplexes und durch eine Verladehalle miteinander verbunden. In der Halle 8 wer-
den die Kernbrennstoffe in TLB aufbewahrt. [BfE 2017f, EWN 2017] Die Bauart von 
Halle 8 ähnelt den beiden zuvor errichteten zentralen Zwischenlagern.

Die in den 2000er-Jahren erbauten dezentralen Zwischenlager wurden für die Zwi-
schenlagerung der bestrahlten Brennelemente aus den jeweiligen Kernkraftwerken fast 
ausschließlich nach zwei Grundkonzepten errichtet, die als WTI- und als STEAG- Konzept18 
bezeichnet werden. Das Tunnelkonzept in Neckarwestheim stellt eine standortspezifische 
Lösung dar. Aufgrund von Platzmangel wurden die topografischen Gegebenheiten auf 
dem Kernkraftwerksgelände ausgenutzt und zwei parallele  Tunnelröhren mit einem ober-
irdischen Zugangsbauwerk errichtet [BfE 2017a, Ziegler/Allelein 2013].

Über zwei unabhängige Lagerbereiche verfügen auch Zwischenlager nach dem WTI- 
Konzept, das auf der Bauweise der zentralen Zwischenlager basiert [Ziegler/Allelein 2013]. 
Abb. 1.2 zeigt links einen schematischen Grundriss eines Zwischenlagers nach dem 
WTI-Konzept, das mit unterschiedlich vielen Behälterstellplätzen an insgesamt fünf Stand-
orten in Süddeutschland realisiert wurde (siehe auch Abb. 1.1). Führt man sich vor Augen, 
dass der Durchmesser eines nach diesem Konzept in Achtergruppen angeordneten TLB, 

16 Die Abkürzung CASTOR steht für Cask for Storage and Transport of Radioactive Material [BfE 
2017b].
17 Vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114).
18 Die Konzepte wurden nach den Unternehmen benannt, die für deren Entwicklung verantwortlich 
waren: Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH (WTI) bzw. STEAG Energy Services 
GmbH.
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wie z. B. des Behälters CASTOR® V/52, etwa 2,45 m [GNS 2014] beträgt, werden die 
Dimensionen des Zwischenlagerbauwerkes deutlich. Die exemplarisch dargestellte Anlage 
mit 152 Behälterstellplätzen hat Außenabmessungen von ca. 92 m Länge und 38 m Breite 
[Flügge/Brejora 2000]. Die Hallen haben aus betrieblichen und bautechnischen Gründen 
stets einheitliche Breiten und wurden über die Variation der Länge an die jeweils notwen-
dige Anzahl an Behälterstellplätzen angepasst [Geiser et al. 2001]. Abb. 1.2 zeigt auf der 
rechten Seite einen Schnitt durch das Zwischenlager, aus dem die Hallenhöhe und die 
Dicken der Stahlbetonbauteile deutlich werden. Die Halle ist ca. 18 m hoch, die Dicke der 
Stahlbetonwände beträgt zwischen 70 und 85 cm und die auf Dachbindern aufliegenden 
Deckenplatten verfügen über eine Dicke von 55 cm [Flügge/Brejora 2000, Ziegler/Alle-
lein 2013]. Im Schnitt sind zudem Öffnungen in den Außenwänden und der Decke erkenn-
bar, die für die natürliche Belüftung der Halle zur Abfuhr der Zerfallswärme vorgesehen 
wurden [Geiser et al. 2001].

Die Halle verfügt über einen Empfangsbereich (im Grundriss in Abb. 1.2 links), in dem 
die beladenen TLB mit einem Schwerlastwagen oder über ein Schienenfahrzeug angeliefert 
werden. Dort werden sie von einer der beiden Krananlagen mit 140 t Tragkraft vom Trans-
portfahrzeug gehoben, zur Vorbereitung für die Einlagerung in die Behälterwartungsstation 
(siehe unten) verbracht und schließlich bis zum jeweils vorgesehenen Behälterstellplatz in 
einem der beiden Hallenschiffe transportiert. An Ort und Stelle werden die Behälter an das 
Behälterüberwachungssystem angeschlossen. [Geiser et al. 2001, Meiswinkel et al. 2011]

Das Zwischenlager verfügt über eine Behälterwartungsstation, in der neben der Vorbe-
reitung der Ein- und Auslagerung auch weitere Arbeiten am Behälter durchgeführt werden 
können. Diese Arbeiten können beispielsweise eine Erneuerung der äußeren Lackschicht, 
das Aufschweißen eines weiteren sogenannten Fügedeckels oder den Austausch der Dich-
tung des äußeren sogenannten Sekundärdeckels umfassen. Das Öffnen des inneren der 
beiden Deckel, des sogenannten Primärdeckels, ist in der Behälterwartungsstation jedoch 
nicht möglich und könnte – solange dieses noch nicht zurückgebaut ist – im benachbarten 
Kernkraftwerk durchgeführt werden. [BfS 2008]

Vergleicht man das WTI- und das STEAG-Konzept, fallen einige Unterschiede ins 
Auge. In Abb. 1.3 wird deutlich, dass die Halle nicht zwei-, sondern einschiffig aufgebaut 
ist. Die TLB sind nicht in Gruppen, sondern in Längs- und in Querrichtung jeweils in 
gleichen Abständen zum benachbarten Behälter angeordnet. Das exemplarisch dargestellte 
Zwischenlager mit insgesamt 130 Behälterstellplätzen ist etwa 21 m breit, 110 m lang und 

Abb. 1.2 Schematischer Grundriss und Schnitt eines Zwischenlagers nach dem WTI-Konzept (in 
Anlehnung an [BfS 2008, Flügge/Brejora 2000])

1 Zwischenlagerung hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Abfälle …


